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die Durchbrechung der Maginotlinie nicht durch deren unbeftreitbare technifche
Mängel, fondern durch das moralifche Verfagen ihrer Verteidiger. Der franzöfifche
Sozialift Levy erklärt im „Daily Herald" den franzöfifchen Zufammenbruch durch
den Verrat einer Handvoll Männer, während das Volk nichts anderes verlangt
hätte, als fich weiter zu fchlagen. Das ifl bloß eine fromme Legende. Anno 1870
gab es Kapitulanten („Capitulards"), aber es gab auch eine kraftvolle nationale
Erhebung (Gambetta, die Kommune). Auf diefe Erhebung haben wir umfonft
gehofft. Die Anhänger des Krieges gegen Hitler haben immer fo geredet, als ob
fie den Willen des ganzen Volkes ausdrückten, ausgenommen eine Handvoll
„Agenten des Feindes". Die Wirklichkeit ift — leider! — ganz anders. Wir haben zu
viele franzöfifche Soldaten und Ziviliften gefehen, die ob dem „Frieden um jeden
Preis" glücklich waren. Und zu viele unparteiifche Zeugniffe ftimmen mit unferen
Erfahrungen überein. (Siehe „Marianne" vom 14. Auguft.)

Es ift nicht die Stunde der Illufionen, fondern der ftrengen Wahrheiten. Wir
muffen den Mut haben, über den Verrat und das Verfagen Einzelner den Geiftes-
zuftand der großen Maffen zu fehen, welche die Gefchichte aufbauen und abbauen.
Wir muffen den Mut haben, auszufprechen, daß das franzöfifche Volk in teinem
fchauderhaften Fall fich eine neue Seele fchaffen muß. Wir können ihm dabei ja
helfen, aber freilich nur unter der Bedingung, daß wir felbft verftehen, was
gefchehen ifl. Alle alten Begriffe revidieren, mit der Vergangenheit und ihrer Rhetorik

brechen, um beffer wieder an die großen Ueberlieferungen des freien Frankreich

anknüpfen zu können — das ifl unfere Pflicht, die Pflicht der Franzofen und
derjenigen Freunde Frankreichs, die reden dürfen. Das ift die Bürgfchaft der
Auferftehung diefes Volkes, das groß war und das uns fo teuer bleiben wird. F. B.

Gegen einen Gewaltakt.

Die Religiös-foziale Vereinigung fühlt fich verpflichtet, gegen eine
Maßregelung ihres Mitgliedes und Vorkämpfers Max Gerber durch eine
militärifche Behörde den fchärfften Proteft zu erheben. Gerber hatte in
dem von ihm redigierten „Aufbau" das Vorgehen des Preffeftabes gegen
Profeffor Ragaz, das in einer diffamierenden, die wirkliche Haltung
des Angeklagten tendenziös entftellenden öffentlichen „Verwarnung"
mit der Androhung eines Verbotes der von Ragaz redigierten „Neuen
Wege" gipfelte, als „Racheakt" gegen einen politifchen Gegner bezeichnet.

Die ganze Art des Verfahrens gegen Ragaz, die öffentlich gebrandmarkt

worden ill, ohne daß eine ernfthafte Wiederlegung auch nur
verfucht worden wäre, gab ihm dazu ein klares Recht. Er fprach bloß aus,
was der allgemeine Eindruck war und ging damit nicht über die Grenze
erlaubter und gebräuchlichlter Abwehr im polititchen Kampfe hinaus.
Den Charakter des Vorgehens gegen Ragaz beleuchtete Gerber befonders

durch den Umftand, daß der Unterzeichner der „Verwarnung"
ausgerechnet jener Profeffor Guggenbühl in Zürich war, der durch
wiederholte öffentliche Angriffe gegen Ragaz feine außerordentlich
gehäffige Feindfeligkeit gegen diefen und die von ihm vertretene Denkweife

deutlich genug bekundet hatte. Es erfchien Gerber unerträglich,
daß der gleiche Mann in der gleichen Sache gegen Ragaz nun in
amtlicher Rolle als Richter fungieren dürfe. Wenn er das ganze Verfahren
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gegen Ragaz einen „Racheakt" nannte, fo meinte er damit offenkundig,
daß es der Ausfluß einer lang angellauten politifchen Feindfchaft fei.
Kein unbefangener Menfch kann anders urteilen.

Diefes Urteil ausführlich und fchlagend vor einem Gericht zu
begründen, war Gerber durchaus bereit. Er verlangte es auf die beftimm-
telte Weife und hatte ein Recht darauf. Die Oeffentlichkeit hätte dann
allerlei erfahren, worüber fie fich gewundert hätte. Auch die Rolle, die
Profeffor Guggenbühl in der Affäre gefpielt (feine Artikel in der
„Neuen Zürcher Zeitung", feine Art, Worte von Ragaz zu zitieren),
wäre gekennzeichnet worden. Statt diefen gegebenen Weg zu betreten,
fchlug der Preffeftab einen anderen ein: er zog vor, Gerber difziplina-
rifch abzuftrafen, indem er ihn zu vierzehntägigem fcharfem Arreft ver-

/ urteilte. Diefes Vorgehen ftellt er als einen Akt der Milde hin. Dagegen
erheben wir die fchärffte Einfprache. Wir verlangen nicht Gnade
fondern Recht. Eine Gerichtsverhandlung fteht auf dem Boden des gemeinfamen

Rechtes und taflet die Ehre des Angeklagten nicht von vorneherein

an, diefe difziplinarifche Abftrafung aber übt man an einem
Untergebenen und das Verfahren ill als Demütigung gemeint. Wir haben
Urfache, es dem Haffe gegen einen politifchen Gegner zuzufchreiben.

Wir erheben unferen Protelt nicht gegen ein zufälliges Unrecht,
fondern gegen ein Prinzip, und tun das im Namen eines entgegengefetzten

Prinzipes, das zu den Grundlagen aller auf der Achtung vor dem
Recht der Perfönlichkeit gegründeten Demokratie fteht. Wir erblicken
in dem Vorgehen gegen Gerber eine Verweigerung des Rechtes und
einen fchweren Einbruch des Militärs in die bürgerliche Sphäre. Der
Umftand, daß man fich dabei auf einige Paragraphen berufen kann
(wann kann man das nicht?), ill nicht imftande, unfer Urteil zu ändern.
Daß militärifche Behörden, weil fie fich von ihm beleidigt glauben,
einen Mann, der mit dem Militär auch gar nichts zu tun hat, und dazu
in einer Sache, worin keine militärifchen Fragen im Spiele find, behandeln

dürfen, wie man Gerber in gewiffen Verhören behandelt hat, ihn
difziplinarifch beftrafen und in Arreft fetzen dürfen, dünkt uns Bürgern

eines noch demokratifch konftituierten Staates völlig unerträglich
und empört uns auch fchon als Menfchen durch die darin enthaltene
Antaftung der Freiheit und Würde der Perfönlichkeit. Wenn das unter
uns gefchehen könnte, ohne daß darauf Empörung und Proteft erfolgten,

fo täten wir gut, nicht mehr von Schweizerfreiheit, Wilhelm Teil
und Rütli zu fprechen.

Für die Beurteilung diefer difziplinarifchen „Abftrafung" ill auch
wefentlich, zu bedenken, um was für einen Mann es Sich handelt. Es ill
nicht ein junger Menfch, ein Rekrut oder Schulbube (die man übrigens
auch recht behandeln foil), fondern ein Mann in reifem Alter, ein Mann
dazu, der in der vorderften Reihe derer fteht, die fich feit Jahrzehnten
unter großen Opfern gerade auch für das Recht, die Freiheit und Würde
der Schweiz eingefetzt haben und der durch Geift und Charakter,
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Wahrheitserkenntnis und Tapferkeit des Bekenntniffes dazu vielen ein
Troft und ein Halt geworden ift.

Damit aber fprechen wir ein anderes Hauptmotiv unferes Proteftes
aus: Es dünkt uns unerträglich, daß unfer Militär in der Lage, worin
fich heute die Schweiz befindet, nichts Befferes zu tun wiffe, als Männer
zu verfolgen und moralifch zu mißhandeln, die zu deren treueften und
bedeutendften Söhnen und Vorkämpfern gehören. Unfer Proteft gilt
nicht unferer Ehre, fondern der Ehre und damit der notwendigften
Verteidigung der Schweiz. „. „,.... • TrDie Religios-f oziale Vereinigung.

Ausführlichen dokumentarifchen Auffchluß über das ganze
Vorgehen gegen Ragaz und Gerber findet man im „Aufbau" (5. und
12. April, 30. Auguft) und in den „Neuen Wegen" (Aprilheft).

Ein Notfchrei.
In diefen Zeiten, wo fo viel furchtbares Elend um Hilfe fchreit,

find wir genötigt, auf eine Not hinzuweifen, die befonders groß ill: wir
meinen die Interniertenlager in Frankreich. Darin befinden fich
Zehntaufende von Männern, Frauen und Kindern aus aller Welt, zum guten
Teil eine Elite, Kämpfer für die Freiheit (auch für Frankreich), die ein
von Panik beherrfchtes und dem Chaos verfallenes Frankreich in diefe
Orte gefperrt hat, dazu auch Kriegsflüchtlinge aus Belgien, Holland
und anderen Ländern, befonders aus Spanien. Die Zuftande, die in diefen

Lagern herrfchen, befonders in fanitarifcher Hinficht, find vielfach
ganz arg. Wir find darüber durch authentifche und zuverläffige Berichte
orientiert. Der Mangel an richtiger und genügender Nahrung wie an
menfchenwürdiger Unterkunft hat fchwere Krankheiten, befonders eine
fchlimme Ruhrepidemie, erzeugt. Es fehlt aber auch an Medikamenten
jeder Art. Einen Bericht über diefe Zuftande zu lefen, bedeutet auch in
diefen Tagen, wo wir an fo viel Schreckliches gewöhnt find, eine tiefe
Erfchütterung. Wir hören dabei freilich auch von Dingen, die uns wohl
tun, von viel Menfchlichkeit und Güte auf Seiten des franzöfifchen
Volkes und von Kameradfchaftlichkeit und unbeirrbar aufrechter Haltung

hungriger und kranker Internierter. Aber wir hören auch von
furchtbarer Verzweiflung, wie fie etwa in der Tatfache zum Ausdruck
kommt, daß in St. Cyprien Hunderte von deutfchen Emigranten aus
Belgien, vor die Wahl geftellt, in St. Cyprien zu bleiben oder in ein
deutfehes Konzentrationslager in Belgien verbracht zu werden, fich für
das letztere entfchieden und nur durch äußere Umftände fchließlich zur
Rückkehr nach St. Cyprien gezwungen wurden.

Und nun kommen wir, um Hilfe zu erbitten, Mithilfe, rafche,
barmherzige, opferfreudige. Geldhilfe vor allem, damit Lebensmittel
und Medikamente zu befchaffen. Wir wiffen, wie wir diefe wirklich
den ihrer Bedürfenden können zukommen laffen.
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